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VERHANDLUNGSSCHRIFT 
über die Sitzung des 

GEMEINDERATES 
 

am   17. April 2008  im Amtshaus Prottes 
 

Beginn: 20:00 Uhr   Die Einladung erfolgte am  11.4.2008 
Ende:    21:30 Uhr   durch Einzelladung. 
 

Anwesend sind 
Bürgermeisterin  Christa Eichinger 

        die Mitglieder des Gemeinderates: 
 
     GGR  Hermann Demmer 
     GGR  Gerhard Mende 

GGR Gerhard Rabl    
  

GGR  Johann Helmer 
GGR Ernst   Gunsam 
 

     GR Ing.Eduard Franz 
    GR Christian Gruber 

     GR D.I.Edwin Hanak 
     GR Manfred  Huber 
     GR Ronald Thaller 
     GR  Mag. Helmut Tischler 
     GR  Wolfgang Fabschütz 
     GR     Christian       Lachinger 
     GR   Johann Wurmbauer 
     GR Ingrid  Lentsch 

GR Harald Schmidt 
    GR  Arnold  Demmer 

     
 

Entschuldigt abwesend:    Unentschuldigt  
Vizebürgermeister DEMMER Karl 
GR  Demmer Arnold 

 
 
 
Anwesend waren außerdem:  Schriftführer   Manfred Grünwald

        Walter Berger 
 

Vorsitzende: Bürgermeisterin Christa Eichinger 
 

Die Sitzung war öffentlich. 
Die Sitzung war beschlußfähig. 



 
Bgm. Eichinger begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlußfähigkeit fest und 
eröffnet die Sitzung. Sie bringt  Dringlichkeitsanträge ein. Diese lauten:  

• Regelung der Aufnahme von 2 ½ jährigen in den Kindergarten. 
•  Anschaffungen für den Kindergarten 
• Verordnung über Straßenwidmung. 

Die Anträge werden einstimmig aufgenommen. 
Der TOP 7 (Herstellung eines Werbepylon) wurde bereits in der GV-Sitzung vom 
10.4.2008 erledigt. 

 
TAGESORDNUNG: 

 
1. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 10. März 2008. 
2. VO Auflassung Öffentliches Gut.  
3. VO Lustbarkeitsabgabe. 
4. Umbau Gemeindeamt 
5. Verlängerung eines Mietvertrages. 
6. Pachtvertrag landwirtschaftliches Grundstück. 

 
Nachträge 
7. Regelung der Aufnahme von 2 ½ jährigen in den Kindergarten. 
8. Anschaffungen für den Kindergarten 
9. Verordnung über Straßenwidmung. 

 
Nicht öffentlicher Teil 

10. Personalangelegenheiten. 
Sitzungsverlauf 

 
1. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 10. März 2008. 

Das Sitzungsprotokoll vom 10. März liegt zur Genehmigung vor. GR Wurmbauer 
meldet sich zu TOP 2 „Bericht über eine Kassaprüfung“ zu Wort und verlangt eine 
Protokollberichtigung. Nach langen Diskussionen über den Abänderungsantrag und 
einer von der Fraktion der ÖVP beantragten Sitzungsunterbrechung zieht GR 
Wurmbauer jedoch seinen Antrag wieder zurück und das Protokoll wird in der 
vorgelegten Form unterfertigt. 
 

2. VO  Öffentliches Gut.  
Im Zuge des Neubaues der Ebenthalerstraße wurde auch eine Neuvermessung 
durchgeführt. Das in der Vermessungsurkunde GZ 32447 angeführte Trennstück 5 
soll dem öffentlichen Verkehr entwidmet und an den in der Vermessungsurkunde 
angeführten neuen Eigentümer übertragen werden. Die in der Verm.Urkunde 
angeführten Trennstücke 1-4, 6, 8, 12, 13 und 15 werden ins öffentliche Gut der 
Gemeinde übernommen. 
Der VO-Entwurf liegt vor und bildet einen wesentlichen Bestandteil dieses TOP 
 
Beschluß: Der GV stellt den Antrag auf Beschlußfassung. Der Gemeinderat 
beschließt einstimmig   die Verordnung, mit der dasTrennstück 5  dem 
öffentlichen Verkehr entwidmet wird, sowie die in der Verm.Urkunde 
angeführten Trennstücke 1-4, 6, 8, 12, 13 und 15 ins öffentliche Gut der 
Gemeinde übernommen werden. 
 
 
 
 



3. Verordnung Lustbarkeitsabgabe. 
Das Amt d.NÖ.Landesregierung hat mit Schreiben vom 1.4.2008 mitgeteilt, dass die 
VO über die Ausschreibung der Lustbarkeitsabgabe vom 5.7.2007 NICHT zur 
Kenntnis genommen wird. Es ist daher eine neue, gesetzeskonforme VO zu 
beschließen. Eine Musterverordnung liegt vor und wird von der Bürgermeisterin 
verlesen.  
 
Antrag: Der Gemeindevorstand stellt  einstimmig den Antrag an den 
Gemeinderat auf Beschlußfassung. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig  die neue Lustbarkeitsverordnung. 
 

4. Umbau Gemeindeamt 
Im Voranschlag 2008 sind Gesamtkosten i.d.Höhe von € 110.000 veranschlagt. Mit 
den Baumaßnahmen wurden durch die Entfernung von Zwischenwänden und 
Änderung der Elektroleitungen begonnen. Von den Firmen Bene und Blaha liegen 
KV vor. Ein Beschluß über einen Auftrag soll aber erst nach Abklärung von Details in 
der nächsten Sitzung erfolgen. 
Folgende KV liegen vor: Beleuchtungskörper Fa. Mipo  €  3.392 mit Mwst. 
    2 Türen Hatak   €  1.952 mit Mwst. 
    Sanierung Fenster Mohler €       10.416 mit Mwst. 
    Heizkörper neu Fa. Stindl  €  3.330 mit Mwst. 
  Bodenbeläge u.Vertikaljalousien, Fa Burger €       11.413 mit Mwst. 
  Gipskarton-Lockdecke, Fa. MIPO  €  9.587 mit Mwst. 
 
Antrag: Der Gemeindevorstand stellt  einstimmig den Antrag an den 
Gemeinderat auf Beschlußfassung. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig  die oben einzeln angeführten 
Lieferungen und Leistungen.   
 

5. Verlängerung eines Mietvertrages. 
Der Mietvertrag mit Pircic Vinko für die Wohnung im Bahnhof Prottes, Bahnstraße 49 
läuft mit 31. 5. 2008 aus. Der Mieter hat um Verlängerung des Mietvertrages 
angesucht. Die Miete beträgt derzeit € 176,71 zuzüglich 10% Ust. und ist 
indexgesichert. 
 
Antrag: Der Gemeindevorstand stellt  einstimmig den Antrag an den 
Gemeinderat auf Beschlußfassung. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den mit Hr. Pircic Vinko bestehenden 
Pachtvertrag bis 31. 5. 2011 zu verlängern. 
 

6. Pachtvertrag landwirtschaftliches Grundstück. 
Im Ried U.Reintal befindet sich ein Grundstück der Gemeinde im Ausmaß von 26 ar 
(bisher Weingarten), welches an Frau Annemarie Gruber verpachtet war. Die 
Pächterin bewirtschaftet das Grundstück nicht mehr. Die Jagdgesellschaft möchte 
das Grundstück übernehmen und wird auch die Rodung auf ihre Kosten vornehmen. 
 
Antrag: Der Gemeindevorstand stellt  einstimmig den Antrag an den 
Gemeinderat auf Beschlußfassung. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig   die Verpachtung des Grundstückes 
im Ausmaß von 26 ar an die Jagdgesellschaft Prottes. 
 



7. Regelung der Aufnahme von 2 ½ jährigen in den Kindergarten. 
Bgm. Eichinger teilt mit, dass der Bedarf für Kindergartenplätze für 2 ½ gegeben ist. 
Das Platzangebot ist aber beschränkt. Von der Kindergartenplatzkommission wurde 
KEIN Bedarf für eine 3. Gruppe zugestanden. Die Gemeinde muß daher (vorläufig) 
mit den beiden vorhandenen Gruppen das Auslangen finden. Bisher sind 5 
Anmeldungen vorhanden. Diese Kinder können auch untergebracht werden. Für 
weitere Anmeldungen kann jedoch derzeit  keine Zusicherung, dass der Besuch 
möglich ist, gegeben werden. Die Bürgermeisterin schlägt vor, dass ein 
Kindergartenplatz für 2 ½ jährige nur zugesichert wird, wenn die Mutter berufstätig 
ist. In der Diskussion wird die Frage gestellt, was genau unter „berufstätig“ zu 
definieren ist. GR Wurmbauer fragt an, was mit Personen ist, die Angehörige pflegen, 
ob diese auch einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben sollen. Die Anfrage 
von GGR Mende, ob eine Ablehnung von Kindern wegen Platzmangels droht, 
beantwortet die Bürgermeisterin mit „Ja“. GGR Gunsam beantragt, bei der nächsten 
GV-Sitzung Zahlen über die zukünftige Entwicklung als Grundlage für einen 
Gemeinderatsbeschluß vorzulegen. Die Leiterin des Kindergartens, Frau Renate 
Lindbichler soll dazu eingeladen werden. 
 
Antrag: GGR Gunsam stellt  den Antrag an den Gemeinderat auf Fassung eines 
Beschlusses, dass Kindergartenplätze grundsätzlich für 2 ½ jährige reserviert 
sind, deren Mütter berufstätig sind.Die genaue Definition des Begriffes 
„berufstätig“ soll in der nächsten GV festgelegt werden. Der Gemeinderat 
erhebt einstimmig  den Antrag zum Beschluß. 
 

8. Anschaffungen für den Kindergarten. 
Fa. Linsbauer, Riegersburg: Spezialsand verlegen (inkl.Vlies,Rollschotter  €     
689,21 
Sonnenschutz(Markisen) Ing.Frana Variante 1       €  
3.275,54 
Für die Einfassung aus Holz soll noch ein KV eingeholt werden.     
Antrag: Bgm. Eichingerstellt  den Antrag an den Gemeinderat auf 
Beschlußfassung. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Fa. Linsbauer 
und die Fa. Ing.Frana zu beauftragen. 
 

9. Verordnung über Straßenwidmung. 
Mit Vermessungsurkunde GZ 7567 von Ing.K.Schweinhammer betr.Gst.3754, EZ 
1855 (Eigentümer Eminger Erwin) ist die  Abtrennung der Teilfläche Fig. 2 von 
Gst.1555/4 EZ 357 (Eigentümerin Gemeinde Prottes) und die Übertragung ins 
Gst.1555/62; EZ 2228 Öffentliches Gut vorgesehen. Dazu ist die  Verordnung der 
Widmung als Straße gem. § 6 NÖ.Landesstraßengesetz 1999 notwendig. 
 
Antrag: Bgm. Eichinger stellt  den Antrag an den Gemeinderat auf 
Beschlußfassung.  
Beschluß: Der Gemeinderat beschließt einstimmig eine VO, in welcher die in 
der Vermessungsurkunde GZ 7567 des Ing.K.Schweinhammer ausgewiesene  
Fig. 2 von Gst.1555/4 als öffentliches Gut (Straße)gewidmet und der EZ 357 der 
Gemeinde Prottes, Gst.1555/62 zugeschlagen wird. 
 
 


